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(6) 	 Stellt eine benannte Stelle fest, dass einschlägige Anforderungen dieser 
Richtlinie vom Hersteller nicht erfüllt wurden, nicht mehr erfüllt werden oder 
eine EG-Baumusterprüfbescheinigung oder die Zulassung des Qualitätssi-
cherungssystems nicht hätte ausgestellt bzw. erteilt werden dürfen, so setzt 
sie unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit und 
unter Angabe ausführlicher Gründe die ausgestellte Bescheinigung oder 
die erteilte Zulassung aus, widerruft sie oder versieht sie mit Einschrän-
kungen, es sei denn, dass der Hersteller durch geeignete Abhilfemaß-
nahmen die Übereinstimmung mit diesen Anforderungen gewährleistet. 
Die benannte Stelle unterrichtet die zuständige Behörde nach Artikel 4, 
wenn die Bescheinigung oder Zulassung ausgesetzt, widerrufen oder mit 
Einschränkungen versehen wird oder sich ein Eingreifen der zuständigen 
Behörde als erforderlich erweisen könnte. Der Mitgliedstaat unterrichtet 
unverzüglich die übrigen Mitgliedstaaten und die Kommission. Ein Ein-
spruchsverfahren ist vorzusehen.

(7) 	 Mit Blick auf die Koordinierung der einheitlichen Anwendung dieser Richt-
linie organisiert die Kommission den Erfahrungsaustausch zwischen den 
für die Benennung, Meldung und Beaufsichtigung der benannten Stellen 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten und den benannten Stellen.

(8) 	 Ein Mitgliedstaat, der eine Stelle benannt hat, widerruft deren Benennung 
unverzüglich, wenn er feststellt,
a) 	 dass die Stelle die in Anhang XI genannten Kriterien nicht mehr 

erfüllt oder
b) 	 dass die Stelle in gravierender Weise ihren Aufgaben nicht nach-

kommt.

	 Er unterrichtet hiervon unverzüglich die Kommission und die übrigen Mit-
gliedstaaten.

Artikel 15
Installation und Verwendung der Maschinen

Diese Richtlinie berührt nicht das Recht der Mitgliedstaaten, im Einklang mit 
dem Gemeinschaftsrecht Anforderungen festzulegen, die sie zum Schutz von 
Personen, insbesondere von Arbeitnehmern, bei der Verwendung der Maschi-
nen für notwendig erachten, sofern dies keine Veränderungen dieser Maschinen 
gegenüber den Bestimmungen dieser Richtlinie zur Folge hat.

Artikel 16
CE-Kennzeichnung

(1) 	 Die CE-Konformitätskennzeichnung besteht aus den Buchstaben „CE“ mit 
dem in Anhang III wiedergegebenen Schriftbild.

(2) 	 Die CE-Kennzeichnung ist gemäß Anhang III sichtbar, leserlich und dauer-
haft auf dem Erzeugnis anzubringen.

(3) 	 Auf Maschinen dürfen keine Kennzeichnungen, Zeichen oder Aufschriften 
angebracht werden, die möglicherweise von Dritten hinsichtlich ihrer 
Bedeutung oder Gestalt oder in beiderlei Hinsicht mit der CE-Kennzeich-
nung verwechselt werden können. Jede andere Kennzeichnung darf auf 
Maschinen angebracht werden, wenn sie die Sichtbarkeit, Lesbarkeit und 
Bedeutung der CE-Kennzeichnung nicht beeinträchtigt.

(2) Dieser Absatz bestätigt noch einmal, 
dass nur „Maschinen“ (und keine unvoll-
ständigen Maschinen) die CE-Kennzeich-
nung tragen dürfen.

(3) Andere Kennzeichnungen dürfen 
nun in Bedeutung oder Gestalt (früher: 
und) keine Verwechslungsgefahr mit der 
CE-Kennzeichnung bieten. Damit werden 
nationale oder Sicherheitszeichen noch 
weiter eingeschränkt. (Vgl. Erwägungs-
grund 21.)




